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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1976

Norm

WEG 1975 §17 Abs1

WEG 1975 §24

Rechtssatz

Eine Verp ichtung des Wohnungseigentümers, im Falle einer Veräußerung seines Anteiles dies durch den Verwalter

durchführen zu lassen, widerspricht § 24 WEG 1975. Für den notwendigen Überblick über die Verwaltung genügt es,

den Wohnungseigentümer zu verpflichten, dem Verwalter einen erfolgten Weiterverkauf unverzüglich anzuzeigen.
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